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Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern muss Auskunft über Baufirmen erteilen

Mit einer ungewöhnlichen 
Hartnäckigkeit verweigert 
die Stiftung Klima- und 
Umweltschutz Mecklen-
burg-Vorpommern Aus-
künfte über die Namen von 
Firmen, die am Bau der um-
strittenen Gas-Pipeline Nord 
Steam 2 beteiligt waren. Die 
beiden Medien BILD und 
Welt hatten die in Schwerin 
ansässige Stiftung um Aus-
kunft gebeten und danach 
mit Unterstützung der Ber-
liner Kanzlei Partsch und 
Partner Rechtsanwälte er-
folgreich den Klageweg be-
schritten. 

Die Klimastiftung MV hatte 
Ende Oktober 2022 einen 
weiteren wohl letzten Ver-
such unternommen, mit ei-
ner Verfassungsbeschwerde 
der Pflicht zur Nennung der 
Firmen-Namen zu entkom-
men. Doch auch mit diesem 
Schritt ist die Klimastiftung 
MW gescheitert. Das Bun-
desverfassungsgericht in 
Karlsruhe hat den Eilantrag 
nicht zur Entscheidung an-
genommen (Beschluss vom 
22. Nov. 2022 – Az.: 1 BvR 
2020/22). 

Aus dem Beschluss zitiert 
der Fachdienst Legal Tri-
bune Online: „Die Verfas-
sungsbeschwerde genügt 
nicht den nach § 23 Abs. 
1 Satz 2 Halbsatz 1, § 92 
BVerfGG zu stellenden Dar-
legungsanforderungen. Die 
Stiftung habe es versäumt, 
sich hinreichend mit den 

tragenden Erwägungen der 
angefochtenen gerichtlichen 
Entscheidungen auseinan-
derzusetzen. Ferner fehlt 
es an einer hinreichenden 
Befassung mit der wesens-
mäßigen Anwendbarkeit des 
Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung im Hin-
blick auf die hier in Rede 
stehenden Informationen 
einerseits und dem noch ver-
bliebenen Tätigkeitskreis der 
Beschwerdeführerin ande-
rerseits“.

Klimastiftung MV hat die 
Fertigstellung von Nord 
Stream 2 vorangetrieben

Die Klimastiftung MW, die 
unter anderem mit beacht-
lichen Geldmengen aus den 
russischen Gas-Geschäften 
finanziert wurde, ist erheb-
lich in die Bau-Aktivitäten 
der Gas-Pipeline Nord 
Steam 2 involviert. Über ei-
nen eigens gegründeten Ge-
schäftsbetrieb sind Aufträge 
an Firmen vergeben worden, 
damit die Gas-Pipeline wei-
tergebaut werden konnte. 

Mit der Weigerung der Nen-
nung der Namen der Firmen, 
die die Aufträge erhalten 
haben, wollte die Klimastif-
tung verhindern, dass diesen 
Firmen nun Nachteile entste-
hen. Das sei laut Klimastif-

tung auch der wesentliche 
Grund für die juristische Ge-
genwehr gewesen. 

Sowohl das Landgericht 
Schwerin als auch das 
Oberlandesgericht Ro-
stock hatten zuvor im Eil-
verfahren entschieden, dass 
die Firmen-Namen preisge-
geben werden müssen. Die 
Klimastiftung ist ungeach-
tet der Beschlüsse bei ihrer 
Weigerung geblieben und 
hat daher zwei Zwangsgeld-
Zahlungen in Höhe von rund 
1.000 sowie rund 2.000 Euro 
geleistet. 

Nennung der Firmen-Na-
men angekündigt

Nach der Entscheidung der 
Karlsruher Verfassungsrich-
ter will sich die Klimastif-
tung nun beugen. Per Presse-
Info teilte die Klimastiftung 
MV am Donnerstag, dem 24. 
November 2022, mit: 

Kein Schutz mehr für Un-
ternehmen, die an Nord 
Stream 2 mitgearbeitet ha-
ben 

Das Bundesverfassungsge-
richt hat es abgelehnt, die 
Unternehmen, die an Nord 
Stream 2 mitgearbeitet ha-
ben, vor einer Veröffentli-
chung ihrer Namen zu schüt-
zen.

Der Stiftungsvorstand hatte 
sogar Zwangsgeld in Kauf 
genommen, um eine Ent-

scheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zu erwirken.

Sellering: Leider hat das 
Bundesverfassungsgericht 
unsere Beschwerde nicht 
angenommen. Das bedau-
ern wir sehr. Wir werden 
nun entgegen unserer festen 
Überzeugung die Namen 
auch vieler Unternehmen 
aus MV nennen müssen.

Diese Unternehmen haben 
sich nichts vorzuwerfen. Sie 
haben rechtmäßig gehan-
delt. Und sie haben Landtag 
und Landesregierung ver-
traut, die einen Schutzschirm 
gegen die US-Sanktionen 
versprochen haben.

Nach der 180°-Wende der 
gesamten Landespolitik 
müssen die Unternehmen 
nun aber öffentliche Angriffe 
und wirtschaftliche Nach-
teile befürchten. Sie werden 
sogar aus Landtag und Lan-
desregierung, und damit von 
denen angegriffen werden, 
deren ausdrücklichen Auf-
trag sie erfüllt haben und 
von denen sie Schutz erwar-
ten durften.

Stiftungsvorstand Erwin 
Sellering (SPD) und einst 
Ministerpräsident des Bun-
deslandes Mecklenburg-
Vorpommern bringt sein 
Bedauern über die Situation 
zum Ausdruck, stellt sich 
und die Klimastiftung je-
doch nicht über das Gesetz. 
(ps)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Ärztin mit Herz

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

John Sinclair – Villa Wahnsinn
Geisterjäger John Sinclair – Villa Wahnsinn

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für 
Veranstaltungen, insbesondere Liveveranstaltungen einschließlich Mer-
chandising.

Bastei Lübbe AG 
Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Rehragout-Rendezvous. Ein Eberhoferkrimi

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Widenmayerstraße 4, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Fragmental

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Printmedien und Druckerzeugnisse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, CD-I, Blu-ray in allen Varianten, Offline- und Onlinedienste und son-
stige Online-Medien, Telekommunikationsdienstleistungen, Internetseiten, 
Apps, Unified Messaging Systems und Multimedia-Anwendungen, sowie 
Software-Erzeugnisse aller Art.

h1 – Fernsehen aus Hannover e.V. 
Landschaftstraße 7, 30159 Hannover

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

CONTI – Meine zwei Gesichter
Akkurat

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; 
DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing
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